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Stellungnahme zum Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Stadt 
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C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Das Gemeindeprüfungsamt –GPA- hat in der Zeit vom 15.08. bis 21.09.2012 die nach § 1 
Abs. 1 des Kommunalprüfungsgesetzes –KPG – vorgeschriebene Prüfung der Stadt 
Tornesch und ihrer Eigenbetriebe für die Haushaltsjahre 2007 bis 2011 durchgeführt. Der 
Schulzweckverband Tornesch – Uetersen wurde separat geprüft. 

Das Ergebnis der Prüfung hat das Prüfungsteam in einem Schlussgespräch in Beisein der 
Kommunalaufsicht am 21.01.2013 den Mitgliedern des Hauptausschusses und Vertretern 
der Verwaltung vorgestellt und erläutert.

Der schriftliche Bericht ist der Verwaltung am 06.11.2013 zugegangen. Die Bekanntmachung 
über sie öffentliche Auslegung des Prüfungsberichtes hat innerhalb von sechs Monaten nach 
Eingang des Berichtes zu erfolgen.

Die Prüfung erstreckte sich hauptsächlich auf folgende Themenfelder:

 Kassen- und Haushaltswirtschaft
 Beschaffungswesen
 Kostenrechnende Einrichtungen und
 Beteiligungsverwaltung. 
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Gemäß § 7 Abs. 3 KPG hat die kommunale Körperschaft zu dem Ergebnis innerhalb von 
sechs Monaten Stellung zu nehmen; insbesondere ob und wie zu den 
Prüfungsbemerkungen Rechnung getragen wird. Vom Prüfungsamt wird zu den mit Ziffern 
versehenen Randbemerkungen eine Stellungnahme erwartet, ansonsten nur, wenn die 
geprüfte Verwaltung die dargestellte Auffassung nicht teilt. Das Prüfungsteam wertet dann 
die Stellungnahme aus. Sie kann bei Bedarf ergänzende Stellungnahmen anfordern. Danach 
leitet das GPA die Stellungnahme der Körperschaft der Kommunalaufsicht zur 
abschließenden Entscheidung weiter. 

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung  

Es wird von dem Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Stadt Tornesch und der 
Eigenbetriebe Abwasserbetrieb Tornesch, Volkshochschule Tornesch (VHS) und 
Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) durch den Landrat des Kreises Pinneberg, 
Gemeindeprüfungsamt, für die Haushaltsjahre 2007 bis 2011 Kenntnis genommen und es 
wird die von der Verwaltung hierzu gefertigte Stellungnahme beschlossen. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
 Prüfungsbericht des Gemeindeprüfungsamtes
 Stellungnahme der Stadt Tornesch











































































































































 

 

 

 

Stellungnahme zum Ergebnis  

der überörtlichen Prüfung der Stadt Tornesch 

und der Eigenbetriebe 

Abwasserbetrieb Tornesch, 

Volkshochschule Tornesch (VHS) und 

Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) 

durch den Landrat des Kreises Pinneberg 

‐ Gemeindeprüfungsamt ‐  

‐ Haushaltsjahre 2007 bis 2011 ‐ 
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Vorbemerkung: 

Die  Stadtverwaltung  Tornesch wurde  in  der  Zeit  vom  15.08.  bis  21.09.2012  durch  das  Prü‐

fungsamt des Kreises Pinneberg geprüft.  

Gemäß 1.5 des Prüfungsberichtes wird nur zu den mit Ziffern versehenen Randbemerkungen 

Stellung  genommen bzw. dann, wenn die Auffassung der  Stadtverwaltung  von der des Prü‐

fungsamtes abweicht. 

 

 

 Zu 2. Haushalts‐ Kassen‐ und Rechnungswesen 

2.3 Kennzahlen des Verwaltungshaushaltes 

Hinweis Nr. 1  (S. 14): Öffentliche Bekanntmachung des Auslaufens der Konzessionsver‐

träge 

 

Die Konzessionsverträge mit der Stadtwerke Tornesch GmbH über die Gas‐ bzw. Wasserver‐

sorgung datieren vom 29.03.1996 und sind mit einer Laufzeit von 20 Jahren bei einem Beginn 

am 01.01.1996 abgeschlossen worden. Sie enden  somit am 31.12.2015. Der Konzessionsver‐

trag mit der  Stadtwerke Tornesch GmbH über die  Stromversorgung datiert  vom 01.07.1998 

und ist mit einer Laufzeit von 17 Jahren bei einem Beginn am 01.01.1999 abgeschlossen wor‐

den. Er endet somit ebenfalls am 31.12.2015. Die erforderliche Bekanntmachung  im Bundes‐

anzeiger ist fristgerecht (spätestens zwei Jahre vor Ablauf) am 24.12.2013 erfolgt. 

  

 

 Zu 2.4 Wesentliche Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes 

2.4.1 Personalkosten 

Beanstandung Nr. 1 (S. 16): Fehlende Stellenbewertungen 

Es  ist  richtig, dass nicht  für  jede Stelle eine Stellenbewertung vorliegt.  Jedoch wird bei  jeder 

Änderung einer Eingruppierung ein  sogenannter Eingruppierungsvermerk erstellt,  so dass  si‐

chergestellt ist, dass die jeweilige Eingruppierung auch zu den Eingruppierungsmerkmalen der 

Vergütungsgruppe  passt. Hintergrund  für  fehlende  Stellenbewertungen  sind  schlichtweg  die 

fehlenden personellen Ressourcen. Auch andere organisatorische Grundlagen wie Stellenbe‐

schreibungen und Aufgabengliederungsplan, abgestimmt auf die Produkte in der Doppik, sind 

nicht vorhanden. Auch der Geschäftsverteilungsplan bedarf dringend einer Aktualisierung. Wie 

das Gemeindeprüfungsamt richtig darstellt, handelt es sich um zeitaufwändige Tätigkeiten, die 

nach ihrer Erstellung auch laufend gepflegt werden müssen. Nach Bereitstellung entsprechen‐

der Haushaltsmittel könnte eine Firma die Erstellung der Stellenbeschreibungen und der Stel‐

lenbewertungen vornehmen und die Stadt hätte in dieser Hinsicht Rechtssicherheit. Ein idealer 

Zeitpunkt wäre das Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung, über die die Tarifvertragsparteien 

seit knapp 10 Jahren verhandeln und nun zu Ende geführt werden soll. Wie gesagt, sind hierfür 

finanzielle Mittel  in  die Hand  zu  nehmen,  entweder  für  externe Auftragsvergaben  oder  für 

zusätzliche Personalressourcen. 
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 Zu 2.6 Schuldenbetrachtung 

Hinweis (S. 21): Abschluss von Zinssicherungsgeschäften 

 

Aus Sicht der Kämmerei werden Zinssicherungsgeschäfte sehr kritisch gesehen. Durch die rela‐

tiv späte Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen werden erhebliche Zinsausgaben einge‐

spart,  da  zur  Zeit  Kassenkredite wesentlich  günstiger  sind  als  langfristige  Kredite. Der  Zins‐

markt wird laufend überprüft. 

 

 

 Zu 2.7 Kassenkredit  

Beanstandung Nr. 2 (S. 27): Zinssatz für den eingeräumten Dispositionskredit  

 

Es wurde bereits häufiger mit der zweiten Hausbank über den Zinssatz für den eingeräumten 

Dispositionskredit  gesprochen.  Leider  ist  diese  Bank  nicht  in  der  Lage,  einen  annähernd  so 

günstigen Zinssatz zu gewähren wie die erste Hausbank. Daher werden die meisten Kassenge‐

schäfte über das Konto der ersten Hausbank abgewickelt. Wenn man die ab 29.02.2012 gel‐

tende Zinsregelung für den Dispositionskredit zugrunde legt (die zu zahlenden Zinsen betragen 

1  %  über  den  6‐Monats‐Euribor)  sind  die  Zinszahlungen  zwischen  dem  15.08.2009  und 

31.12.2011  ca. 60.000,00 €  zu hoch  gewesen. Allerdings  sind die  gezahlten  Zinsen  vor dem 

15.08.2009 auch erheblich niedriger gewesen. Die neue Zinsvereinbarung  ist aufgrund eines 

Hinweises des Gemeindeprüfungsamtes während der Prüfung ab 29.02.2012 gültig. Aufgrund 

eines weiteren  Hinweises  des  Gemeindeprüfungsamtes wurde  versucht,  von  der  Hausbank 

eine Erstattung von Zinszahlungen zu erreichen. Dies wurde jedoch abgelehnt. 

 

 

 Zu 2.10 Haushaltsplanung und –durchführung 

2.10.1 Fehlende Kassenaufsicht bzw. ungenügendes Controlling  

Beanstandung Nr. 3 (S. 29): Dienstanweisung für die Stadtkasse 

 

Im Rahmen der Vorarbeiten zum Umstieg auf die Doppik wurde natürlich auch die Dienstan‐

weisung der Stadtkasse neu erstellt, die jedoch bisher nur im Entwurf vorliegt.  

Der erhöhte Arbeitsaufwand für den Umstieg  ließ eine Ausfertigung der endgültigen Fassung 

der Dienstanweisung bisher nicht  zu,  zumal  ein Beratungsgespräch mit dem Rechnungsprü‐

fungsamt des Kreises Pinneberg  auch  in dieser Angelegenheit  stattfinden  sollte, welches  je‐

doch wegen Arbeitsüberlastung des Mitarbeiters mehrfach verschoben wurde und bis heute 

nicht stattgefunden hat. 

 

 

 Zu 2.10 Haushaltsplanung und –durchführung 

2.10.1 Fehlende Kassenaufsicht bzw. ungenügendes Controlling  

Beanstandung Nr. 4 (S. 29): Keine jährliche Kassenprüfung  

 

Der  durch  die  Verwaltungsleitung  bestellte  Kassenaufsichtsbeamte  wird  die  bestehende 

Rechtsnorm, wonach  jährlich mindestens  eine  unvermutete  Kassenprüfung  zu  erfolgen  hat, 

zukünftig beachten. 
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 Zu 2.10 Haushaltsplanung und –durchführung 

2.10.2 Einbeziehung der Eigenbetriebe in die Doppik 

Beanstandung Nr. 5 (S. 30): Mängel im Controlling  

 

Der hier beanstandete Mangel war  in einem Einrichtungsfehler beim Umstieg auf die Doppik 

des  Abwasserbetriebs  begründet,  da  die  hierfür  notwendige  Berichtsdefinition  des  HKR‐

Systems nicht alle bestehenden Produktkonten umfasste. Der Mangel war bereits vor der Prü‐

fung bekannt.  

Es ist unbestritten, dass eine Einrichtung bzw. Verbesserung des internen Kontrollsystems (IKS) 

diesen Mangel hätte früher aufdecken können; dies ist jedoch nach Ansicht des Verfassers nur 

mit  zusätzlichen Einsatz  von Personal möglich. Trotzdem wird  sich die Verwaltung  zukünftig 

verstärkt den IKS widmen.  

 

 

 Zu 2.11. Kostendeckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen 

2.11.3 Bücherei  

Hinweis/Empfehlung Nr. 2 (S. 33): Aufhebung des Beschlusses des Ausschusses für Wirt‐

schaft und Finanzen vom 24.11.1999  

 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hatte am 24.11.1999 beschlossen, der Stadtbüche‐

rei ein Budget in Abhängigkeit von der Tornescher Einwohnerzahl des Vorjahres zu gewähren. 

Dabei wurde ein Festbetrag in Höhe von 12,78 € pro Einwohner festgelegt.  

Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Politik in den vergangenen Jahren regelmäßig 

höhere Beträge akzeptiert und deshalb empfohlen den Beschluss aufzuheben. 

Der Hinweis ist richtig. Die Politik hatte in der Vergangenheit entgegen des Beschlusses höhere 

Beträge akzeptiert, da die Ausleihzahlen ständig gesteigert wurden. Dem Hinweis wird somit 

gefolgt, dass der Beschluss vom 24.11.1999 aufzuheben ist.  

Diesem Hinweis wird zur nächsten Ratsversammlung gefolgt werden.  

 

 

 Zu 2.11.4 Schulden 

2.11.4.3 Baukostenzuschuss Schulzweckverband Tornesch‐Uetersen  

Beanstandung  Nr.  6  (S.  37): Baukostenzuschuss  /  Schuldendiensthilfe  an  den  Schul‐

zweckverband 

 

Für die Vergangenheit ist diese Ungenauigkeit bei der haushaltsrechtlichen Abgrenzung leider 

nicht mehr behebbar; mit dem ersten doppischen Haushalt der Stadt Tornesch für das Haus‐

haltjahr  2014  wurde  der  bisherige  Baukostenzuschuss  in  eine  Schuldendiensthilfe  an  den 

Schulzweckverband umgewandelt und eingeplant. 

 

 

 Zu 2.11.4 Schulden 

2.11.4.4 Schulkostenbeiträge 

Beanstandung (S. 39): Innere Verrechnungen im Sinne der VV Gruppierung der GemHVO  
 



‐ 5 ‐ 
 

‐ 5 ‐ 
 

Bei dieser Beanstandung handelt es  sich um eine  klare  Fehleinschätzung des Gemeindeprü‐

fungsamtes, die  leider aufgrund eines  fehlenden persönlichen Gesprächs nicht  vorab ausge‐

räumt werden konnte.  

Es handelt sich bei der Zahlung der Schulkostenbeiträge an den Schulzweckverband aus dem 

Abschnitt  281200  (Gemeinschaftsschulen) des  städtischen Haushaltes  eben nicht um  innere 

Verrechnungen  im  Sinne der VV Gruppierung der GemHVO  (Gruppierung 169 bzw. 679), da 

diese nur innerhalb eines Haushaltes vorgenommen werden dürfen. 

Der mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete  Schulzweckverband hat  zwar keine eige‐

nen Bankverbindungen  (Verwaltungsgemeinschaftskonten), hier werden die Bankkonten der 

Stadt mitgenutzt,  jedoch  ist er mandantengesteuert mit einer eigenen Haushaltsplanung und 

Haushaltsrechnung  ausgestattet,  die  nicht  Bestandteil  des  städtischen  Haushaltes  bzw.  der 

Haushaltsrechnung  sind.  Somit  ist  die  von  der  Kämmerei  vorgenommene  „Eingruppierung“ 

dieser zu zahlenden Schulkostenbeiträge absolut korrekt. 

 

 

 Zu 4 Organisation und Personalwesen 

4.1 Vertragsmanagement  

Beanstandung Nr. 7 (S. 42): Fehlende Vertragsunterlagen  

Dieser Punkt  ist  abgearbeitet. Am 14. August 2013 wurde die Dienstanweisung  für ein Ver‐

tragsmanagement bei der Stadt Tornesch erlassen und bekannt gegeben. Die dazugehörende 

Datenbank steht allen Ämtern  für die Bearbeitung bereit. Die Verträge wurden bzw. werden 

noch eingearbeitet. 

 

 Zu 4 Organisation und Personalwesen 

4.2 Reinigungsdienst 

Beanstandung Nr. 8 (S. 43): Fehlende Verträge über die Glasreinigung 

 

Die Glasreinigung im Rathaus wird von der Fa. Maisch ausgeführt. Aufgrund der Beanstandung 

durch das GPA wurde die Firma Maisch gebeten zu prüfen, ob sich der Vertrag in den dortigen 

Akten befindet. Die Prüfung hat ergeben, dass auch dort keine Verträge auffindbar sind. 

Die gleiche Bitte wurde an die Firma VGR gerichtet. Auch dort liegen außer einigen veralteten 

Aufträgen keine Verträge über Reinigungsleistungen vor. 

 

 

 Zu 4 Organisation und Personalwesen 

4.2 Reinigungsdienst 

Hinweis/Empfehlung (S. 43): Fehlende Ausschreibung der Glasreinigungsleistungen  

 

Bezüglich des darüber hinaus ergangenen Hinweises über die bislang fehlende Ausschreibung 

der Glasreinigungsarbeiten  ist  folgendes  festzustellen:  Die  erwähnte  Preisumfrage  über  ein 

Angebot für ein Aufmaß sämtlicher Glasflächen in öffentlichen Gebäuden hat immense Kosten 

(von 7.000,‐€ über 15.000,‐€ bis hin zu 27.000,‐ € je nach Leistungsumfang) ergeben. Von da‐
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her  ist bisher  von einer Ausschreibung abgesehen worden.  Sofern der Empfehlung des GPA 

gefolgt werden soll, sind die Mittel für ein Aufmaß im Nachtrag bereit zu stellen.  

 

 

 Zu 5 Beschaffungswesen 

5.1 Verträge über Energiebezug  

Beanstandung Nr. 9 (S. 45): Nichtbeachtung der vergabe‐ und haushaltsrechtlichen Rege‐

lungen 

 

Die Beanstandung wird künftig beachtet. 

 

 

 Zu 5.2 Versicherungsleistungen  

5.2.2 Angemessenheit des Versicherungsschutzes  

Beanstandung (S. 48): Abschluss einer Elementarversicherung  

 

Die Elementarversicherung wurde nur für die Gebäude abgeschlossen, die unterkellert sind. Da 

in diesen Kellern durchaus auch wertvolle Gegenstände untergebracht sind, wird es für sinnvoll 

gehalten,  einen  Versicherungsschutz  gegen  Überschwemmungen  und  vor  allem  Rückstau 

durch Starkregen mit der Elementarversicherung abzuschließen. Die vergangenen Jahre haben 

gezeigt, dass die „Jahrhundertregen“ eben nicht nur alle 100 Jahre auftreten. 

 

 

 Zu 6 Abwicklung von Baumaßnahmen 

6.3 Beauftragung von Architekten und Ingenieuren allgemein  

Beanstandung Nr. 10 (S. 52): Häufige Beauftragung eines bestimmten Planungsbüros  

 

Die Beanstandung wurde im Rahmen der Prüfung bereits mündlich besprochen. Daraufhin hat 

die  Stadt bereits andere Architekten und  Ingenieurbüros  für derzeit anhängige Maßnahmen 

beauftragt. Für künftige Maßnahmen wird ein  regelmäßiger Wechsel zwischen unterschiedli‐

chen Büros stattfinden. Die Beanstandung wird beachtet. 

 

 

 Zu 7 Weitere Feststellungen 

7.1 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  

Beanstandung Nr. 11 (S. 54): Fehlende Ausschreibung über die Wartung und Pflege 

 

Die  Beanstandung wird  beachtet  und  die  Ausschreibung  über  die Wartung  und  Pflege  der 

Straßenbeleuchtung in den nächsten Wochen vorbereitet.  

 

 

 Zu 7 Weitere Feststellungen 

7.2 Beraterverträge  

Beanstandung Nr. 12 (S. 55): Honorar der Beratungsfirma  
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Durch das Hinzuziehen der Beratungsfirma wurde  erreicht, dass die  zu  zahlenden Versiche‐

rungsprämien  erheblich  reduziert wurden.  Das  gezahlte  Honorar  entsprach  der  im  Vertrag 

vereinbarten Bemessungsgrundlage, nämlich die Hälfte der Einsparungen  im ersten Jahr. Erst 

durch das Hinzuziehen der Beratungsfirma konnte erreicht werden, dass der bisherige Versi‐

cherer die Prämien erheblich reduziert, was auch zu der Entscheidung führte, mit dem bisheri‐

gen Versicherer weiter  gut  und  problemlos  zusammen  zu  arbeiten.  Trotzdem müssen  auch 

Versicherungsleistungen  regelmäßig  ausgeschrieben werden. Dies bindet  in  nicht unerhebli‐

chen Maße Personal oder muss mit zusätzlichen Haushaltsmitteln extern vergeben werden.  

 

 

 Zu 8.1 Abwasserbetrieb Tornesch 

8.1.2 Abwasserbeseitigung (Sparte Niederschlagswasser Private) 

Hinweis/Empfehlung Nr. 3 (S. 57): Gutachten über die Vorkalkulation für das Jahr 2007  

 

Der Stand der Gebührenunterdeckung bei der Sparte Niederschlagwasserbeseitigung privater 

Flächen zum 31.12.2005/01.01.2006 betrug 156.744,93 €. Bei der Angabe  in dem Gutachten 

über  die Vorkalkulation  für  das  Jahr  2007 mit  einer Unterdeckung  von  73.222,86  €  bei der 

Sparte Niederschlagwasserbeseitigung privater Flächen handelt es sich um den Betrag, der im 

Jahr 2007 für die Nachholung der Unterdeckung aus Vorjahren vorgesehen war und nicht um 

den  Gesamtstand  der  Unterdeckung.  Die  Nachkalkulation  der  Niederschlagwassergebühren 

privater Flächen für 2007 hat dann ergeben, dass tatsächlich nur 28.326,98 € nachgeholt wer‐

den konnte. 

 

 

 Zu 9.1 Stadtwerke Tornesch GmbH 

9.1.3 Beteiligungscontrolling  

Hinweis Nr. 4 (S. 66): Vorbereitung der Gesellschafterversammlung  

 

Vor  jeder Aufsichtsratssitzung der  Stadtwerke Tornesch GmbH werden die  einzelnen Tages‐

ordnungspunkte  im  Hauptausschuss  besprochen.  Da  die  Beschlüsse  der  Gesellschafterver‐

sammlungen vorher  im Aufsichtsrat besprochen werden, werden somit  indirekt auch die Be‐

schlussvorschläge der Gesellschafterversammlung  im Hauptausschuss besprochen.  Trotzdem 

ist künftig vorgesehen, die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung  im Hauptausschuss 

zu beraten und den Gesellschaftervertreter per Beschluss  anzuweisen, wie er  in der Gesell‐

schafterversammlung abstimmen soll. 

Erstellt von Marion Grün, Sabine Kählert, Torsten Kopper, Inga Ries 

 

Tornesch, den 30.01.2014 

 

 

 

Gez. Roland Krügel 

Bürgermeister 
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